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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schloss nach Anspruch 1.
Aus der DE 30 32 086 A1 ist ein Panikschloss mit einer eine Schlossfalle und/oder einen Schlossriegel steuernden
Schließeinrichtung bekannt. Eine Innenhandhabe ermöglicht im Panikfall, die Schließeinrichtung im Öffnungssinne zu
betätigen. Mittels einer Umstelleinrichtung, die aus einem fernbedienbaren, elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch
zu beaufschlagenden Schaltorgan besteht, kann die Panikfunktion der Schließeinrichtung vorübergehend ausgeschaltet
werden.
Die DE 43 40 537 C2 offenbart ein durch einen Schlüssel und/oder durch eine Betätigungshandhabe betätigbares
Panikschloss mit geteilter Drückernuss, Wechsel, Zuhaltung, Falle und Fallenriegel, die in einem Schlossgehäuse an-
geordnet sind. Eine zwischen Fallenriegel und Falle angeordnete Zusatzfalle tritt, wie die Falle und der Fallenriegel,
gegen die Rückstellkraft eines Federelementes aus einer Öffnung in der Stulpe hervor. Die Zusatzfalle ist in einem
Längsschlitz am Schlossgehäuseboden geführt und steuert eine ebenfalls im Schlossgehäuse angeordnete Verriege-
lungsautomatik, welche die Falle und den Fallenriegel bei geschlossener Tür gegen Zurückdrücken sperrt. Durch einen
elektrischen Schaltimpuls ist eine Betätigungshandhabe zur Entriegelung einkoppelbar. Ein Panikschloss mit den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist weiterhin aus der WO 20041031517A1 bekannt. Nachteilig ist ein Voralarm
vor Entriegeln des Schlosses nicht gegeben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Sicherheit eines Panikschlosses weiter zu verbessern.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0002] Das erfindungsgemäße Schloss umfasst eine Schlossmechanik, welche die Panikfunktion erfüllt, d.h. dass
durch Betätigung einer Betätigungshandhabe, beispielsweise eines Drückers oder einer Panikstange, sowohl der Riegel
als auch die Falle in das Schloss zurückgezogen werden, um ein Öffnen der zuvor sicher verriegelten Tür zu ermöglichen.
[0003] Das Schloss weist weiterhin eine Anordnung zur Freigabe bzw. zum Sperren der Türöffnung auf, die elektrisch
betätigbar sein kann. Dadurch ist es möglich, ein unberechtigtes Öffnen der Tür zu verhindern, jedoch im Gefahrenfall
ein Öffnen der Tür zu gewährleisten. Die Freigabe kann automatisch, beispielsweise durch einen Feueralarm, wie er
durch einen Rauchmelder detektiert werden kann, oder auch durch einen Stromausfall bedingt erfolgen, wenn die
Freigabeanordnung nach dem Ruhestromprinzip arbeitet, wobei die Freigabe gesperrt ist, solange die Betriebsspannung
vorhanden ist. Die Freigabe kann auch zentral, beispielsweise von einer Bedienperson in einer Pforte, oder durch die
Betätigung einer Nottaste zur Türöffnung erfolgen. Die Nottaste ist dabei vorteilhaft an oder nahe bei der Tür angeordnet.
[0004] Es ist auch eine Anwendung in Verbindung mit einer Zutrittskontrolleinrichtung möglich, wobei die Tür bei
Berechtigung geöffnet werden kann.
[0005] Zwischen der Betätigungshandhabe und der Schlossmechanik des Schlosses ist dazu eine geteilte Drückernuss
angeordnet. Damit vorteilhaft eine Entriegelung auch dann erfolgt, wenn die Betätigungshandhabe bereits betätigt ist,
bevor die Freigabe erfolgt, ist ein Energiespeicher, beispielsweise eine Speicherfeder, vorgesehen, welcher die durch
die Betätigung eingeleitete Energie bis zur Freigabe zumindest solange zwischenspeichert, bis die Betätigungshandhabe
wieder gelöst ist.
[0006] Es ist vorgesehen, das Schloss für ein einseitiges Begehen, beispielsweise in Fluchtrichtung bei einer Tür in
Flucht- und Rettungswegen, oder für ein beidseitiges Begehen, z.B. in Verbindung mit der Zutrittskontrolleinrichtung,
auszubilden. Für das beidseitige Begehen kann eine dreiteilige Drückernuss vorgesehen sein, welche jeweils einer
Drückerscheibe für jede der Betätigungshandhaben aufweist. Dadurch ist eine Steuerung der Begehung von beiden
Seiten der Tür aus möglich. Insbesondere bei einer Tür in Flucht- und Rettungswegen, die mit einer Panikstange versehen
ist, ist es vorteilhaft, dass das Schloss bei bereits betätigter Panikstange freigegeben wird, da ein Lösen und erneutes
Betätigen der Panikstange aufgrund nachdrängender Personen eventuell nicht möglich ist.
[0007] Die Betätigungshandhabe ist mit der Drückernuss verbunden, welche eine Drückerscheibe und einen gegen-
über der Drückerscheibe verlagerbaren Drückerhebel mit einem Fortsatz aufweist
Das Schloss besitzt eine Zeitverzögerung für das Öffnen des Schlosses und/oder eine Alarmvorrichtung. Dabei sind
sowohl die Zeitverzögerung als auch die Alarmvorrichtung innerhalb des Schlosses rein mechanisch ausgebildet, sodass
keine Leitungsführung für elektrische Steuer- und/oder Stromversorgungsleitungen auf dem Flügel der Tür erforderlich
ist. Wird das Schloss zur Türöffnung mittels der Betätigungshandhabe betätigt, so kann die Alarmvorrichtung eine
Signalausgabe, beispielsweise einer Alarmsirene, bewirken, wodurch eine Person, welche die Tür unberechtigt benutzen
möchte, abschreckt werden kann. Es werden auch Personen in der Umgebung aufmerksam gemacht. Möglich ist es
auch, ein Signal an eine zentrale Überwachungseinrichtung, z.B. in einer Pforte, zu leiten, wodurch Wachpersonal
informiert werden kann.
Gleichzeitig zu einer Alarmgabe kann durch Niederdrücken der Betätigungshandhabe die Zeitverzögerung starten. Die
Zeitverzögerung bewirkt, dass das Schloss nach einer gewissen Alarmzeit verzögert öffnet.
[0008] Die Zeitverzögerung besteht erfindungsgemäß aus einem Dämpfungselement mit einem in einem Zylinder
geführten, mit einer Feder beaufschlagten Kolben, wobei am Kolben eine Zugstange angeordnet ist, an welcher ein
Mitnehmer zur Auslösung einer Schaltwippe zur Freigabe des Schlosses angeordnet ist.
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[0009] In einer weiteren Ausführung kann das Schloss eine Ansteuereinrichtung für die Freigabe aufweisen, die nach
dem Arbeitsstromprinzip arbeitet, d.h. zur Freigabe des Schlosses wird die Ansteuereinrichtung, z.B. ein Elektromagnet,
bestromt. In der unbestromten Ausgangsstellung ist das Schloss gesperrt. Die Ansteuereinrichtung kann mit einer Feuer-
bzw. Rauchmeldeeinrichtung zur Freigabe des Schlosses im Gefahrenfall verbunden sein, wie es bei Türen in Flucht-
und Rettungswegen vorgesehen sein kann.
[0010] Es kann auch eine Fernbetätigung zur Besucherführung, beispielsweise von einer Pforte aus, erfolgen, oder
es kann ein elektronisches Zutrittskontrollsystem mit der Ansteuereinrichtung verbunden sein. Weiterhin kann ein Schal-
ter im Schloss vorgesehen sein, der bereits bei leichtem Druck auf die Betätigungshandhabe schaltet und so die An-
steuereinrichtung zur Freigabe des Schlosses ansteuert.
[0011] Alternativ kann die Ansteuereinrichtung auch nach dem Ruhestromprinzip arbeiten. Dabei ist das Schloss
gesperrt, wenn die Ansteuereinrichtung, z.B. der Elektromagnet, bestromt ist. Dies ist vorteilhaft, da bei Verwendung
an einer Tür in Flucht- und Rettungswegen die Tür bei Stromausfall zur Sicherheit automatisch freigeben wird. Auch in
dieser Ausführung kann ein Schalter vorgesehen sein, der hier jedoch als Öffner ausgebildet ist und der bei Betätigung
der Betätigungshandhabe den Strom durch den Elektromagneten zur Freigabe des Schlosses unterbricht.
[0012] In einer Weiterbildung kann die Ansteuereinrichtung eine Anordnung mit zwei Elektromagneten aufweisen,
wodurch mittels eines Wahlschalters zwischen einer Arbeitsweise nach dem Ruhestromprinzip oder dem Arbeitsstrom-
prinzip gewählt werden kann. Der Wahlschalter kann so ausgebildet sein, dass auch die elektrische Umschaltung vom
einen zum anderen Elektromagneten bewirkt wird.
[0013] In einer weiteren alternativen Ausgestaltung des Schlosses kann der Elektromagnet außerhalb des Schlosses
im Schließblech der Tür angeordnet sein, wodurch vorteilhaft keine Leitungen auf dem Türflügel für die Signal- und
Stromversorgung erforderlich sind. Dabei wirkt der Elektromagnet direkt auf seinen im Bereich gegenüber der Stulpe
im Schloss angeordneten Magnetanker ein, welcher wiederum zur Freigabe des Schlosses ausgebildet ist, wozu der
Magnetanker mit einem Auslöser zusammenwirkt, der eine Schaltwippe im Schloss freigibt.
[0014] Die Schaltwippe kann mittels eines Wahlschalters verstellbar angeordnet sein, wodurch es möglich ist, bei
einer Ausführung mit einer dreiteiligen Drückernuss, die Schaltwippe der gewünschten Drückerscheibe und damit der
zugehörigen Betätigungshandhabe zuzuordnen. Die Freigabe durch die Schaltwippe kann unabhängig von der Freigabe
durch den Elektromagnet direkt über die Drückerscheibe durch die Betätigungshandhabe erfolgen. Es besteht weiterhin
die Möglichkeit, die Schaltwippe in eine Mittelstellung zwischen die Drückerscheiben zu stellen, wodurch die Freigabe
des Schlosses durch die Betätigungshandhabe nicht mehr möglich ist.
[0015] Ergänzend kann weiterhin eine Dämpfungseinrichtung vorgesehen sein, welche die Schwenkbewegung der
Drückerscheibe dämpft, wodurch der Rückzug des Riegels und der Falle geräuscharm erfolgt.
[0016] Eine weitere Ausführung des Schlosses weist eine Vorrichtung zur Überbrückung der Speicherfeder auf, was
vorteilhaft bei einem Klemmen des Schlosses, beispielsweise aufgrund Beschädigung oder durch Winddruck, ein Öffnen
der Tür ermöglicht. Da durch die Speicherfeder die Kraft, die zum Betätigen des Schlosses zur Verfügung steht, begrenzt
ist, kann mittels dieser Vorrichtung die Betätigungshandhabe starr mit dem Drückerhebel verbunden werden, wodurch
die an der Betätigungshandhabe eingeleitete Kraft direkt unter Umgehung der Speicherfeder auf den Riegel und die
Falle einwirken kann. Die Vorrichtung zur Überbrückung der Speicherfeder ist so ausgebildet, dass durch Nachfassen
mit der Betätigungshandhabe, d.h. durch kurzes Lösen und erneutes Drücken der Betätigungshandhabe, die direkte
Kopplung bewirkt wird.
[0017] Die verschieden Varianten können auch teilweise oder vollständig miteinander kombiniert werden.
[0018] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Ausgestaltungsmöglichkeiten der Erfindung.
[0019] Im Nachfolgenden werden Ausführungsbeispiele in der Zeichnung anhand der Figuren näher erläutert.
[0020] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht auf ein Schloss mit abgenommenem seitlichen Gehäusedeckel;
Fig. 2 eine Ansicht im Teilschnitt entlang der Linie II - II auf die Stulpe des Schlosses gemäß Fig. 1;
Fig. 3 ein Einzelteil der Drückernuss des Schlosses gemäß Fig. 1;
Fig. 4 ein weiteres Einzelteil der Drückernuss des Schlosses gemäß Fig. 1;
Fig. 5 das Schloss gemäß Fig. 1 bei betätigtem Drücker, wobei das Schloss nicht freigegeben ist;
Fig. 6 das Schloss gemäß Fig. 1 bei betätigtem Drücker, wobei das Schloss freigegeben ist;
Fig. 7 eine Ansicht auf eine dreiteilige Drückernuss von der Stulpe aus ins Gehäuse hinein. Vor der Drückernuss

liegende Teile sind nicht dargestellt;
Fig. 8 eine Ansicht auf das Schloss gemäß Fig. 1 mit einer Ansteuereinrichtung nach dem Arbeitsstromprinzip zur

ferngesteuerten Freigabe des Schlosses, in gesperrtem Zustand;
Fig. 9 das Schloss gemäß Fig. 8 in freigegebenem Zustand;
Fig. 10 eine weitere Ausführung eines Schlosses mit Ansteuereinrichtung nach dem Ruhestromprinzip, in gesperrtem

Zustand;
Fig. 11 das Schloss gemäß Fig. 10 in freigegebenem Zustand;
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Fig. 12 eine weitere Ausführung eines Schlosses mit Wahlschalter für die Ansteuerung nach dem Ruhestrom- oder
Arbeitsstromprinzip in einem ersten Schaltzustand;

Fig. 13 die Ausführung nach Fig. 12 in einem zweiten Schaltzustand;
Fig. 14 ein erfindungsgemäßes Schloss mit einer externen Ansteuerung im Schließblech und Wahlmöglichkeit für

den Zutritt und mit einer Dämpfungseinrichtung;
Fig. 15 eine Ansicht des Schlosses gemäß Fig. 14 auf den Wahlschalter zur Einstellung des Zutritts von der Stulpe

aus ins Gehäuse hinein. Vor dem Wahlschalter liegende Teile sind nicht dargestellt;
Fig. 16 ein nicht erfindungsgemäßes Schloss mit einer Anordnung zur Überbrückung der Speicherfeder in gesperrtem

Zustand;
Fig. 17 das Schloss gemäß Fig. 16 in freigegebenem Zustand ;
Fig. 18 eine vergrößerte Ansicht auf die Drückerscheibe des Schlosses gemäß den Fig. 16 und 17;
Fig. 19 eine vergrößerte Ansicht auf den Drückerhebel des Schlosses gemäß den Fig. 16 und 17.
Fig. 20 eine weitere Ausführung eines erfindungsgemäßen Schlosses mit einer Alarmvorrichtung und einer Zeitver-

zögerung zum verzögerten Auslösen des Schlosses im unbetätigten, gesperrten Zustand;
Fig. 21 das Schloss gemäß Fig. 20 in freigegebener, betätigter Stellung.

Die Beispiele in den Fig. 1 bis 13 und 16 bis 19 sind nicht Teil der Erfindung, sondern Gegenstände, die das Verständnis
der Erfindung erleichtern.
[0021] In Fig. 1 ist ein Schloss 1 in der Seitenansicht gezeigt, mit einem Gehäuse 2 und einer Stulpe 3, mit welcher
das Schloss 1 in an sich bekannter Weise in einer Schlosstasche eines Türflügels festlegbar ist. Das Gehäuse 2 ist
geöffnet dargestellt und umfasst im Wesentlichen eine Schlossmechanik mit einer Riegelmechanik 5, welche die Pa-
nikfunktion erfüllt und bei Betätigung des Schlosses 1 durch eine Betätigungshandhabe 9, die hier als Drücker ausgebildet
ist, den Riegel 7 der einbruchhemmend über einen Schließzylinder 6 verriegelbaren Tür zurückzieht. Das Zurückziehen
von Riegel 7 und Falle 8 ist auch durch Betätigung des Schließzylinders 6 über eine hier nicht dargestellte Mechanik
möglich. Die Betätigungshandhabe 9 ist in den Figuren gestrichelt dargestellt, um die darunter liegenden Teile zu zeigen.
Die Schlossmechanik umfasst weiterhin eine Falle 8, die ebenfalls mit der Betätigungshandhabe 9 zusammenwirkt. Der
Riegel 7 und die Falle 8 greifen in ausgeschlossenem Zustand in ein Schließblech 4 ein, das in bekannter Weise an der
Türumrahmung oder bei zweiflügeligen Türen am gegenüberliegenden Türflügel angeordnet ist.
[0022] Zwischen der Betätigungshandhabe 9 und der Riegelmechanik 5 ist eine geteilte Drückernuss 10 angeordnet.
Die Drückernuss 10 umfasst eine Drückerscheibe 11 und einen Drückerhebel 12, weiche in der Schwenkachse der
Betätigungshandhabe 9 liegen, und die gegeneinander drehbar angeordnet sind. Die Drückerscheibe 11 und der Drü-
ckerhebel 12 sind in den Figuren 3 und 4 als Einzelteil gezeigt.
[0023] An der Drückerscheibe 11 ist eine Aufnahme 13 zur Aufnahme eines hier nicht dargestellten, üblicherweise
als Vierkant ausgebildeten Dorns der Betätigungshandhabe 9 drehfest angeordnet, wodurch sich beim Verschwenken
der Betätigungshandhabe 9 die Drückerscheibe 11 in Schwenkrichtung des Drückers 9 mit dreht. Die Drückerscheibe
11 stützt sich zur Rückstellung der Betätigungshandhabe 9 in dessen waagerechte Ausgangsstellung mit einem Fortsatz
22 an einer Rückstellfeder 14 ab, die, hier nicht näher dargestellt, andernends im Gehäuse 2 abgestützt ist. Im Gehäuse
2 ist ein Anschlag 23 für den Fortsatz 22 vorgesehen, um diese waagerechte Ausgangsstellung der Betätigungshandhabe
9 festzulegen.
[0024] Der Drückerhebel 12 umfasst zwei Hebelarme 12.1, 12.2, wobei der erste Hebelarm 12.1 des Drückerhebels
12 mit der Falle 8 zusammenwirkt. Die Falle 8 weist eine Führung 24 auf, in welche eine Stift 25 zur Führung der Falle
8 eingreift. Die Falle 8 stützt sich weiterhin auf einer Feder 26 gegen den Hebelarm 12.1 ab, wodurch ein Zurückschieben
der Falle 8 möglich ist, wie es beim Schließen des Türflügels erforderlich ist. Ein Verschwenken des Drückerhebels 12
mit dem Hebelarm 12.1 bewirkt ein Zurückziehen der Falle 8 in das Gehäuse 2 des Schlosses 1 hinein, wodurch die
Falle 8 außer Eingriff mit dem Schließblech 4 gelangt.
[0025] Der zweite Hebelarm 12.2 greift in die Riegelmechanik 5 betätigend ein. Der Aufbau der Riegelmechanik 5 ist
hierbei beliebig und daher nicht weiter dargestellt. Durch Verschwenken des Drückerhebels 12 mit dem in die Riegel-
mechanik 5 eingreifenden Hebelarm 12.2 wird das Zurückziehen des Riegels 7 in das Gehäuse 2 hinein ausgelöst, und
der Riegel 7 gelangt außer Eingriff mit dem Schließblech 4. Am Drückerhebel 12 ist weiterhin ein Fortsatz 22’ vorgesehen,
der in Ausgangsstellung ebenfalls in Anlage mit dem Anschlag 23 gelangt. Die Rückführung in die Ausgangsstellung
kann aufgrund von Rückstellkräften der Riegelmechanik 5 und/oder durch die Rückstellfeder 14 erfolgen, die auf den
Hebelarm 12.2 des Drückerhebels 12 einwirken.
[0026] Das Schloss 1 weist eine Anordnung zur Freigabe bzw. zum Sperren der Türöffnung auf, die elektrisch betätigbar
sein kann, um ein unberechtigtes Öffnen der Tür zu verhindern, jedoch im Gefahrenfall ein Öffnen der Tür zu ermöglichen.
[0027] Vorteilhaft kann zur Freigabe eine Nottaste an oder nahe bei der Tür angeordnet sein. Zusätzlich oder alternativ
kann die Freigabe automatisch, beispielsweise durch einen Feueralarm, wie er durch einen Rauchmelder detektiert
werden kann, erfolgen. Wenn die Freigabeeinrichtung nach dem Ruhestromprinzip arbeitet, wobei die Freigabe gesperrt
ist, solange die Betriebsspannung vorhanden ist, erfolgt vorteilhaft eine Freigabe automatisch bei Stromausfall. Weiterhin



EP 2 390 445 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kann die Freigabe auch zentral, beispielsweise von einer Bedienperson in einer Pforte, oder durch eine Zutrittskontrol-
leinrichtung, beispielsweise in Verbindung mit einem Kartenleser o.ä., erfolgen.
[0028] Die Freigabeeinrichtung umfasst eine am Drückerhebel 12 vorgesehene Nase 21, welche mit einem Absatz
an einem Auslösehebel 18 zusammenwirkt. Alternativ kann zum Eingriff des Auslösehebels 18 auch eine Kerbe im
Drückerhebel 12 vorgesehen sein. Der Auslösehebel 18 ist in einem Lager 20 drehbar gelagert und in einem Auslöser
19 aufgenommen, wenn keine Freigabe gegeben ist. In Fig. 1 ist die gesperrte Stellung dargestellt, wobei der Drücker-
hebel 12 durch die Freigabeeinrichtung gegen Drehung gesperrt ist.
[0029] Zur Kopplung der geteilten Drückernuss 10 ist zwischen der Drückerscheibe 11 und dem Drückerhebel 12 eine
Speicherfeder 15 angeordnet. Die Speicherfeder 15 ist dabei teilweise in einer Aussparung 16 der Drückerscheibe 11
und in einer Aussparung 17 des Drückerhebels 12 aufgenommen, wie es im Teilschnitt, entlang der Linie II - II in Fig.
1, durch die Drückerscheibe 11 und den Drückerhebel 12 in Fig. 2 gezeigt ist. Die Aussparung 16 kann dabei die
Drückerscheibe 11 vollständig durchgreifen oder nur als Vertiefung in der Drückerscheibe 11 ausgebildet sein. Auch
die Aussparung 17 kann im Drückerhebel 12 als Vertiefung oder den Drückerhebel 12 durchgreifend ausgebildet sein.
Als Speicherfeder 15 kann neben der in den Figuren gezeigten Schraubenfeder in ähnlicher Anordnung gleichwirkend
beispielsweise auch eine Spiral-, Blatt- oder Schenkelfeder verwendet werden. Auch die Rückstellfeder 14 kann dem-
gemäß ausgebildet sein. Elastomere sind ebenfalls als Federelemente anwendbar. Alternativ kann auch nur eine der
Aussparungen 16, 17 vorgesehen sein, wobei dann ein Mitnehmer an der Drückerscheibe 11 oder dem Drückerhebel
12 vorgesehen ist, welcher mit der Speicherfeder 15 zusammenwirkt, was insbesondere bei Verwendung einer Spiral-
feder vorteilhaft ist. In einer weiteren Ausbildung kann die Speicherfeder 15 außen um die Drückerscheibe 11 und/oder
dem Drückerhebel 12, diese zumindest teilweise umgreifend, angeordnet sein. Denkbar ist auch eine Anordnung einer
Blattfeder, die jeweils endseitig an der Drückerscheibe 11 und am Drückerhebel 12 festgelegt ist.
[0030] In Fig. 5 ist das Schloss 1 mit gedrückter Betätigungshandhabe 9 dargestellt, wobei keine Freigabe des Schlos-
ses 1 gegeben ist. Die mit der Betätigungshandhabe 9 über die Aufnahme 13 drehfest verbundene Drückerscheibe 11
ist gegen die Rückstellfeder 14 im Uhrzeigersinn in die in der Fig. 5 gezeigte Stellung gedreht. Durch die teilweise
Anordnung der Speicherfeder 15 sowohl in der Aussparung 16 der Drückerscheibe 11 als auch in der Aussparung 17
des Drückerhebels 12 ist die Speicherfeder 15 durch die Drehung der Drückerscheibe 11 komprimiert, da der Drücker-
hebel 12 gegen Drehung gesperrt ist, indem sich dessen Nase 21 am Auslösehebel 18 abstützt. Die durch die Betätigung
der Betätigungshandhabe 9 zum Öffnen der Tür eingeleitete Energie ist somit zunächst in der Speicherfeder 15 gespei-
chert.
[0031] Die Freigabe des Schlosses 1 zur Türöffnung erfolgt bei betätigter Betätigungshandhabe, indem der Auslöser
19 in der Fig. 6 entgegen dem Uhrzeigersinn schwenkt. Dies kann beispielsweise durch Abschalten eines Elektromag-
neten bewirkt werden, welcher hier in der Figur nicht näher dargestellt ist. Damit wird der um das Lager 20 drehbar
angeordnete Auslösehebel 18 frei und von der Nase 21 des durch die Speicherfeder 15 im Urzeigersinn beaufschlagen
Drückerhebels 12 angehoben. Durch die nun mögliche Drehbewegung des Drückerhebels 12 schiebt der Hebelarm
12.1 die Falle 8 in das Gehäuse 2 des Schlosses 1 hinein, und der Hebelarm 12.2 betätigt in hier nicht näher dargestellter
Weise die Riegelmechanik 5, wodurch der Rückschluss des Riegels 7 in das Gehäuse 2 hinein erfolgt. Da nun sowohl
der Riegel 7 als auch die Falle 8 eingezogen sind, ist die Tür öffenbar.
[0032] Die Rückstellung des Auslösehebels 18 in seine Ausgangslage, wobei dieser im Auslöser 19 aufgenommen
ist, erfolgt durch die Nase 21 bei Rückdrehung des Drückerhebels 12.
[0033] Denkbar ist auch eine dreiteilige Drückernuss 10, wobei jeweils eine Drückerscheibe 11, 11’ beiderseits des
Drückerhebels 12 mit den jeweils zugeordneten Rückstellfedern 14, 14’ und Speicherfedern 15 angeordnet und mit
jeweils einer Betätigungshandhabe 9 verbunden sind, wie es in Fig. 7 dargestellt ist. Dadurch ist, beispielsweise in
Verbindung mit einer Zutrittskontrolle, eine Steuerung der Begehung von beiden Seiten der Tür aus möglich, wobei
jeweils ein zugeordneter Auslösehebel 18 mit Auslöser 19 vorgesehen sein kann.
[0034] In den Fig. 8 bis 11 sind weitere Ausführungsbeispiele gezeigt, wobei das Schloss 1 eine Ansteuereinrichtung
27 für die Freigabe aufweist. In den Fig. 8 und 9 ist eine Ansteuereinrichtung 27 gezeigt, die nach dem Arbeitsstromprinzip
arbeitet, wobei ein Elektromagnet 28 zur Freigabe des Schlosses 1 bestromt wird. Der Elektromagnet 28 weist einen
schwenkbar gelagerten Magnetanker 29 auf, der mit einer Feder 30 beaufschlagt ist, um den Magnetanker 29 nach
Abschalten des Stroms in die Ausgangsstellung zurückzuführen. Am Magnetanker 29 ist der bereits beschriebene
Auslöser 19 angeordnet oder an diesem einstückig ausgebildet. In der unbestromten Ausgangsstellung ist das Schloss
1 gesperrt, wie es bereits vorstehend zu den Fig. 1 bis 5 beschrieben ist, wobei der Auslösehebel 18 im Auslöser 19
aufgenommen ist.
[0035] Wird der Elektromagnet bestromt, wird der Magnetanker 29 mit dem Auslöser 19 verschwenkt, und der Aus-
lösehebel 18 wird freigegeben, wie es in Fig. 9 gezeigt ist. Die Bestromung des Elektromagneten 28 kann auf unter-
schiedliche Weise bewirkt sein. So kann der Elektromagnet 28 mit einer Feuer- bzw. Rauchmeldeeinrichtung verbunden
sein, wodurch das Schloss 1 im Gefahrenfall freigegeben wird, wie es bei Türen in Flucht- und Rettungswegen vorgesehen
sein kann. Es kann auch eine Fernbetätigung zur Besucherführung, beispielsweise von einer Pforte aus, erfolgen, oder
es kann ein elektronisches Zutrittskontrollsystem mit der Ansteuereinrichtung 27 verbunden sein. In Verbindung mit den
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vorgenannten Einrichtungen oder alleine kann ein Schalter 31 vorgesehen sein, der bereits bei leichtem Druck auf die
Betätigungshandhabe 9 betätigt ist und so den Elektromagneten 28 beaufschlagt. Dies kann durch eine an der Drück-
erscheibe 11, 11’ ausgebildete Kontur erfolgen, die den als Mikroschalter ausgebildeten Schalter 31 steuert. Der Schalter
31 kann auch als Reedkontakt-Schalter ausgebildet sein, wobei ein zugeordneter Magnet an oder in der Drückerscheibe
angeordnet sein kann, der mit dem Reedkontakt-Schalter zusammenwirkt.
[0036] Bei gedrückter Betätigungshandhabe 9 wird nun der Rückschluss des Riegels 7 und der Einzug der Falle 8
bewirkt. Erfolgt die Betätigung der Betätigungshandhabe 9 erst nach der Freigabe des Schlosses 1 durch die Bestromung
des Elektromagneten 28, wird durch die dann bereits freigegebene Kopplung von Drückerscheibe 11, 11’ und Drücker-
hebel 12 der Rückschluss des Riegels 7 und der Einzug der Falle 8 direkt durch die Betätigung bewirkt.
[0037] In den Fig. 10 und 11 ist eine Ansteuereinrichtung 27 gezeigt, die nach dem Ruhestromprinzip arbeitet. Dabei
ist das Schloss 1 gesperrt, wenn der Elektromagnet 28 bestromt ist. Dies ist vorteilhaft, da bei Verwendung in einer Tür
in Flucht- und Rettungswegen die Tür bei Stromausfall zur Sicherheit automatisch freigeben wird. In Fig. 10 ist der
schwenkbar gelagerte, aus zwei Hebelarmen gebildete Magnetanker 29 angezogen, wodurch der Auslöser 19 den
Auslösehebel 18 gegen verschwenken sichert. Ist die Stromzufuhr des Elektromagneten 28 unterbrochen, so wird der
Magnetanker 29 durch die Feder 30 verschwenkt, wodurch der Auslösehebel 18 aus der Aufnahme des Auslösers 19
gelangt und frei wird, wie es in Fig. 11 gezeigt ist. Auch bei dieser Ausbildung kann ein Schalter 31 vorgesehen sein,
der hier jedoch als Öffner ausgebildet ist und bei Betätigung den Strom durch den Elektromagneten 28 zur Freigabe
unterbricht. Denkbar ist ein weiterer, externer Schalter, welcher mit dem Schalter 31 korrespondiert, wodurch die Funktion
des Schalters 31 steuerbar und eine Konfiguration des Schlosses ermöglicht ist.
[0038] Am Magnetanker 29 ist der Auslöser 19, der sich gegen eine Feder 42 abstützt, schwenkbeweglich angeordnet.
Damit ist es gewährleistet, dass der Auslösehebel 18 unabhängig von der Stellung des Magnetankers 29 in den Auslöser
19 einrasten kann, wenn der Auslösehebel 18 durch Entlasten der Betätigungshandhabe 9 und das Zurückdrehen des
Drückerhebels 12 durch die Rückstellfeder 14, 14’ mit der Nase 21 in seine verriegelnde Stellung geschwenkt wird.
In den Fig. 12 und 13 ist eine Anordnung mit zwei in einem Winkel zueinander angeordneten Elektromagneten 28, 28’
gezeigt, wobei mittels eines Wahlschalters 32 zwischen einer Arbeitsweise nach dem Ruhestromprinzip oder nach dem
Arbeitsstromprinzip gewählt werden kann. Mit dem drehbaren Wahlschalter 32 ist die Anlenkung der Feder 30 verän-
derbar, so dass einer der hier zumindest annähernd rechtwinklig zueinander angeordneten Hebelarme des Magnetankers
29 entweder in Richtung auf den Elektromagneten 28 oder den Elektromagneten 28’ beaufschlagt ist. Der Wahlschalter
32 kann gleichzeitig die elektrische Umschaltung vom einen zum anderen Elektromagneten 28, 28’ bewirken.
In den Fig. 14 und 15 ist ein erfindungsgemäßes Schloss gezeigt, wobei sich mindestens einer der Elektromagnete 28,
28’ außerhalb des Schlosses 1 im Schließblech 4 der Tür befindet. Der Magnetanker 29 befindet sich dem Elektromagnet
28 gegenüber direkt im Bereich der Stulpe 3 angeordnet. Am Magnetanker 29 ist wiederum der Auslöser 19 schwenkbar
mit einer Feder 42 belastet, angeordnet. Dieses Ausführungsbeispiel weist weiterhin einen Wahlschalter 33 auf, der mit
einer Schaltwippe 34 zusammenwirkt, die als schwenkbar gelagerter, zweiarmiger Hebel ausgebildet ist. Ein erster
Hebelarm wirkt mit dem Auslöser 19 zusammen, während der zweite Hebelarm mit der Drückerscheibe 11, 11’, zusam-
menwirkt, die als Nockenscheibe ausgebildet ist, durch welche die Schaltwippe 34 gegen eine Feder 35 verschwenkbar
ist. Weiterhin ist an der Schaltwippe 34 ein Fortsatz 40 angeordnet, der in eine Spindel 41 des Wahlschalters 33 eingreift.
Durch Drehen des Wahlschalters 33 ist der Fortsatz 40 der Schaltwippe 34 - und damit die Schaltwippe 34 selbst -
entlang der Spindel 41 in seiner Position in Bezug auf die Drückerscheibe 11, 11’ verstellbar. Dadurch ist es möglich,
bei einer Ausführung eines Schlosses 1 mit einer dreiteiligen Drückernuss, wie es zu Fig. 7 beschrieben ist, die Auslösung
des Auslösers 19 alternativ der Drückerscheibe 11 oder der Drückerscheibe 11’ und damit der zugehörigen Betätigungs-
handhabe 9 zuzuordnen. Die Freigabe durch die Schaltwippe 34 erfolgt unabhängig von der Freigabe durch den Elek-
tromagnet 28 direkt über die Drückerscheibe 11, 11’ durch die Betätigungshandhabe 9. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, die Schaltwippe 34 in eine Stellung außerhalb des Bereichs einer der Drückerscheiben 11, 11’, beispielsweise
einer Mittelstellung zwischen die Drückerscheiben 11 und 11’, einzustellen, wodurch keine Freigabe des Schlosses 1
durch eine der Betätigungshandhaben 9 mehr möglich ist.
In Fig. 14 ist weiterhin eine Dämpfungseinrichtung 36 gezeigt, welche die Schwenkbewegung der Drückerscheibe 12
dämpft, wodurch der Rückzug des Riegels 7 und der Falle 8 geräuscharm erfolgt. In einem Zylinder 38 ist dazu ein
Kolben 37 geführt, welcher eine Kolbenstange 39 aufweist, die dichtend durch eine Stirnwand des Zylinders 38 geführt
ist. Die Kolbenstange 38 ist mit dem Drückerhebel 12 verbunden und greift am Hebelarm 12.2 an. Alternativ kann die
Kolbenstange 39 auch im Bereich des Hebelarms 12.1 oder anderweitig am Drückerhebel 12 angreifen. Die Dämp-
fungseinrichtung 36 ist lageunabhängig und kann beispielsweise auch senkrecht angeordnet sein.
[0039] Die Fig. 16 und 17 zeigen eine weitere Ausführung eines nicht erfindungsgemäßen Schlosses 1 mit einer
Vorrichtung zur Überbrückung der Speicherfeder 15. Sollte das Schloss 1, beispielsweise aufgrund Beschädigung oder
Winddruck, klemmen, so ist es durch diese Vorrichtung möglich, die Betätigungshandhabe 9 starr mit dem Drückerhebel
12 zu verbinden, wodurch die an der Betätigungshandhabe 9 eingeleitete Kraft direkt auf den Riegel 7 und die Falle 8
einwirken kann. Dazu kann die Drückerscheibe 11, 11’ und der Drückerhebel 12 der geteilten Drückernuss 10 in ihrer
Drehbeweglichkeit zueinander gesperrt werden.
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Wird die Betätigungshandhabe 9 gedrückt, wird in vorbeschriebener Weise zunächst die Speicherfeder 15 geladen,
welche durch die Ansteuereinrichtung 27 zur Öffnung freigegeben werden kann. Ist aus den vorgenannten Gründen
trotz Freigabe ein Öffnen nicht möglich, weil die Federkraft der Speicherfeder 15 nicht ausreicht, den Riegel 7 oder die
Falle 8 zurückzuziehen, kann durch Nachfassen mit der Betätigungshandhabe 9 die Überbrückung der Speicherfeder
15 bewirkt werden.
[0040] Die Vorrichtung zur Überbrückung der Speicherfeder 15 ist mittels einer durch eine Feder 45 beaufschlagte,
schwenkbar angeordneten Sperre 44 gebildet. Die Sperre 44 ist in der Drückerscheibe 11, 11’ angeordnet und greift in
eine Führung 47 des Drückerhebels 12 ein. Die Beaufschlagung der Sperre 44 durch die Feder 45 ist nach außen, d.h.
vom Mittelpunkt der Drückerscheibe 12 weg, gerichtet. Im gesperrten Zustand des Schlosses 1, wobei der Auslösehebel
18 im Auslöser 19 aufgenommen ist, wird die Sperre 44 durch einen am Auslösehebel 18 angeordneten Gleiter 43
gegen die Kraft der Feder 45 niedergehalten. Wird die Betätigungshandhabe 9 gedrückt, kann sich die Sperre 44 in der
Führung 47 bewegen, wozu die Sperre 44 im Bereich der Führung 47 abgestuft ist, wie es in Fig. 19 gezeigt ist. In Fig.
19 ist die Sperre 44 in der Ebene des Drückerhebels 12 geschnitten dargestellt.
[0041] Ist das Schloss 1 durch die Ansteuervorrichtung 27 freigegeben, kann die Sperre 44 zunächst nicht nach außen
schwenken, da bei gedrückter Betätigungshandhabe 9 die Sperre 44 im schmalen Bereich der Führung 47 - in der Figur
19 im rechten Bereich der Führung 47- aufgenommen ist. Wird der Riegel 7 bzw. die Falle 8 nun nicht zurückgezogen,
da die Federkraft der Speicherfeder 15 nicht ausreicht, kann mit der Betätigungshandhabe 9 nachgefasst werden, d.h.
die Betätigungshandhabe 9 wird gelöst, wodurch nahe der Ausgangsstellung der Betätigungshandhabe 9 die Sperre
44 in den erweiterten Bereich links der Nase 46 in der Führung 47 ausschwenken kann. Die Sperre 44 gelangt nun,
bedingt durch die als Schenkelfeder ausgebildete Feder 45, hinter die Nase 46 am Drückerhebel 12. Es können abgestuft
mehrere Nasen 46 angeordnet sein, wodurch es möglich ist, dass auch in mehreren Schritten mit der Betätigungshand-
habe 9 nachgefasst werden kann.
[0042] Ein erneutes Niederdrücken der Betätigungshandhabe 9 bewirkt durch diesen Eingriff der Sperre 44 an der
Nase 46, dass die Drückerscheibe 11, 11’ unter Ausschluss der Speicherfeder 15 direkt mit dem Drückerhebel 12
verbunden, d.h. gekoppelt ist. Die Kraft der Betätigungshandhabe 9 wird somit direkt über die Drückerscheibe 11, 11’,
die Sperre 44 und die Nase 46 auf den Drückerhebel 12 eingeleitet, welcher mit dem Hebelarm 12.1 bzw. 12.2 die Falle
8 bzw. den Riegel 7 zurückziehen kann. Es ist weiterhin ein Stift 48 angeordnet, welcher dazu vorgesehen ist, die Sperre
44 beim Loslassen der Betätigungshandhabe 9 gegen die Feder 45 nach innen in Richtung auf die Mitte der Drücker-
scheibe 11, 11’ zurück zu schwenken. Nach Sperren des Schlosses 1 durch die Ansteuervorrichtung 27 ist die Sperre
44 wieder durch den Gleiter 43 niedergehalten, wodurch die Drückerscheibe 11, 11’ und der Drückerhebel 12 entkoppelt
sind und eine Betätigung der Betätigungshandhabe 9 wieder ein Aufladen der Speicherfeder 15 bewirkt.
[0043] In den Fig. 20 und 21 ist eine weitere Ausführung des erfindungsgemäßen Schlosses 1 gezeigt, wobei eine
Zeitverzögerung 49 für das Öffnen des Schlosses 1 und eine Alarmvorrichtung 50 vorgesehen sind, wodurch ein Voralarm
vor dem Öffnen möglich ist. Sowohl die Zeitverzögerung 49 als auch die Alarmvorrichtung 50 sind innerhalb des Schlosses
1 rein mechanisch ausgebildet, sodass keine Leitungsführung elektrischer Steuer- und/oder Stromversorgungsleitungen
auf dem Flügel der Tür erforderlich ist. Es ist jedoch auch eine externe Anordnung zur elektronischen Zeitverzögerung
denkbar. Wird das Schloss 1 zur Türöffnung mittels der Betätigungshandhabe 9 betätigt, so kann durch die Alarmvor-
richtung 50 eine Signalausgabe bewirkt werden. Dies kann beispielsweise eine Alarmsirene sein, welche eine Person,
die die Tür unberechtigt benutzen möchte, möglicherweise abschreckt oder auch ein Signal an einer Überwachungs-
einrichtung in einer Pforte ausgelöst werden, wodurch Wachpersonal informiert wird.
Die Alarmvorrichtung 50 weist dazu im Schloss 1 einen gegen eine Feder 51 verschiebbar abgeordneten Magneten 52
auf, welcher mit einem Magnetfeldsensor 53, beispielsweise einem Reedkontakt oder einem Hallelement, zusammen-
wirkt, der auf der Rahmenseite im Schließblech 4 angeordnet sein kann. Die Feder 51 und der Magnet 52 ist in einer
im Schloss 1 festgelegten Hülse 54 geführt. Der Magnet 52 ist mit einer Zugstange 55 verbunden, die an ihrem Ende
einen Zugkopf 56 aufweist, der in Ruhestellung der Betätigungshandhabe 9 an einem Fortsatz 57 der Drückerscheibe
11, 11’ anliegt, wodurch der Magnet 52 gegen die Kraft der Feder 51 von der Stulpe 3 weg verschoben ist und der
Magnetfeldsensor 53 nicht aktiviert ist.
[0044] Schwenkt der Fortsatz 57 der Drückerscheibe 11, 11’ aufgrund einer Betätigung der Betätigungshandhabe 9
im Uhrzeigersinn weg, wie es in der Fig. 21 gezeigt ist, wird der Magnet 52 durch die Feder 51 in Richtung der Stulpe
3 verschoben, wodurch der Magnetfeldsensor 53 zur Signalabgabe aktiviert ist.
[0045] Gleichzeitig zu dieser Alarmgabe wird durch die Betätigung der Betätigungshandhabe 9 die Zeitverzögerung
49 gestartet, welche dazu dient, das Schloss 1 zeitverzögert zu öffnen, um zunächst vor dem Öffnen für eine gewisse
Zeit den Alarm auszugeben. Dazu ist es vorgesehen, dass die Zeitverzögerung 49 die in der Speicherfeder 15 gespei-
cherte Energie nach Drücken der Betätigungshandhabe 9 verzögert in die Schlossmechanik einleitet. Die rein mecha-
nische Zeitverzögerung 49 besteht aus einem Dämpfungselement mit einem in einem Zylinder 58 verschiebbar ange-
ordneten Kolben 59, an dem eine Zugstange 60 angeordnet ist. Die Zugstange 60 weist endseitig ebenfalls einen Zugkopf
56 auf, der mit dem Fortsatz 57 der Drückerscheibe 11, 11’ zusammenwirkt. Auf der Zugstange 60 ist weiterhin ein
Mitnehmer 61 angeordnet, welcher mit einer angepasst ausgestalteten Schaltwippe 34 zusammenwirkt. Es können auch
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alternative Dämpfungselemente Anwendung finden.
[0046] Wird die Betätigungshandhabe 9 gedrückt und damit der Fortsatz 57 der Drückerscheibe 11, 11’ in Richtung
auf die Stulpe 3 verschwenkt, wird der mit der Feder 62 beaufschlagte Kolben 59 im Zylinder 58 ebenfalls in Richtung
auf die Stulpe 3 verschoben. Der Kolben 59 ist mit geringem Spalt zur Innenwandung des Zylinders geführt, wodurch
eine Dämpfung der Verschiebebewegung des Kolbens 59 aufgrund des dadurch erzwungenen langsamen Überströmens
der Luft von einer Kolbenseite auf die andere Kolbenseite im Zylinder 58 bewirkt ist, wozu auch eine Bohrung oder eine
Ventil im Kolben 59 vorgesehen sein kann. Es kann auch ein anderes Dämpfungsmedium als die Umgebungsluft, z.B.
Öl, vorgesehen sein. Durch die Verschiebebewegung des Kolbens 59 und der Zugstange 60 gelangt der Mitnehmer 61
nach einer gewissen Zeit in Anlage mit der Schaltwippe 34 und schwenkt diese im Uhrzeigersinn. Dadurch wird der
Auslöser 19 betätigt, und der Auslösehebel 18 wird frei, wodurch nun zeitverzögert gegenüber der Betätigung der
Betätigungshandhabe 9 das Schloss 1 freigegeben wird und der Riegel 7 und die Falle 8 eingezogen werden.
[0047] Beim Loslassen der Betätigungshandhabe 9 wird das Zurückschwenken des Fortsatzes 57 der Drückerscheibe
11, 11’ durch die Rückstellfeder 14 bewirkt. Dadurch gelangt der Fortsatz 54 in Anlage mit den Zugköpfen 56 der
Zugstange 55 der Alarmvorrichtung 50 und der Zugstange 60 der Zeitverzögerung 49, wodurch der Magnet 52 und der
Kolben 59 jeweils in ihre Ausgangslage zurück verschoben werden.
[0048] Es kann im Kolben 59 der Zeitverzögerung 49 dazu eine Ventilanordnung vorgesehen sein, die ein leichtes
Zurückschieben in die Ausgangsstellung bei unbetätigter Betätigungshandhabe 9 erlaubt, indem eine größere Öffnung
im Kolben 59 freigegeben wird.
[0049] Gleichzeitig gelangt der Mitnehmer 61 auf der Zugstange 60 außer Eingriff mit der Schaltwippe 34, wodurch
die erneute Verriegelung des Schlosses 1 durch Einrasten des Auslösehebels 18 im Auslöser 19 ermöglicht ist.
[0050] Selbstverständlich können die in den verschieden Ausführungsbeispielen gezeigten Varianten auch miteinan-
der kombiniert werden.

Liste der Referenzzeichen
1 Schloss 28, 28’ Elektromagnet
2 Gehäuse 29 Magnetanker

3 Stulpe 30 Feder
4 Schließblech 31 Schalter
5 Riegelmechanik 32 Wahlschalter
6 Schließzylinder 33 Wahlschalter
7 Riegel 34, 34’ Schaltwippe
8 Falle 35 Feder

9 Betätigungshandhabe 36 Dämpfungselement
10 Drückernuss 37 Kolben
11, 11’ Drückerscheibe 38 Zylinder
12 Drückerhebel 39 Kolbenstange
12.1 Hebelarm 40 Fortsatz
12.2 Hebelarm 41 Spindel

13 Aufnahme 42 Feder
14, 14’ Rückstellfeder 43 Gleiter
15 Speicherfeder 44 Sperre
16 Aussparung 45 Feder
17 Aussparung 46 Nase
18, 18’ Auslösehebel 47 Führung

19 Auslöser 48 Stift
20 Lager 49 Zeitverzögerung
21 Nase 50 Alarmvorrichtung
22 Fortsatz 51 Feder
22’ Fortsatz 52 Magnet
23 Anschlag 53 Magnetfeldsensor

24 Führung 54 Hülse
25 Stift 55 Zugstange
26 Feder 56 Zugkopf
27 Ansteuereinrichtung 57 Fortsatz
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Patentansprüche

1. Schloss (1), mit einer eine Falle (8) und/oder einen Riegel (7) steuernden Schlossmechanik, mit einer Betätigungs-
handhabe (9), die mit der Schlossmechanik zum Betätigen der Falle (8) und/oder des Riegels (7) mittels mindestens
einer Speicherfeder (15) gekoppelt ist, wobei die Speicherfeder (15) durch die Betätigung der Betätigungshandhabe
(9) aufgeladen wird, und mit einer Freigabeeinrichtung, welche die Einleitung der in der Speicherfeder (15) gespei-
cherten Energie zur Betätigung der Schlossmechanik im Öffnungssinn freigibt, und wobei eine Zeitverzögerung
(49) vorgesehen ist, welche nach Betätigung der Betätigungshandhabe (9) die Freigabe der in der Speicherfeder
(15) gespeicherten Energie zur Betätigung der Schlossmechanik verzögert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungshandhabe (9) mit einer Drückernuss (10) verbunden ist, welche eine Drückerscheibe (11, 11’) und
einen gegenüber der Drückerscheibe (11, 11’) verlagerbaren Drückerhebel (12) mit einem Fortsatz (57) aufweist
und dass die Zeitverzögerung (49) aus einem Dämpfungselement mit einem in einem Zylinder (58) geführten, mit
einer Feder (62) beaufschlagten Kolben (59) gebildet ist, wobei am Kolben (59) eine Zugstange (60) angeordnet
ist, an welcher ein Mitnehmer zur Auslösung einer Schaltwippe (34, 34’) zur Freigabe des Schlosses 1 angeordnet ist.

2. Schloss nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugstange (60) der Zeitverzögerung (49) mittels eines Zugkopfs (56) mit dem
Fortsatz (57) des Drückerhebels (12) zusammenwirkt, wobei die Zugstange (60) in unbetätigter Ruhestellung der
Betätigungshandhabe (9) den Kolben (59) gegen die Kraft der Feder (62) im Zylinder (58) hält.

3. Schloss nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Alarmvorrichtung (50) vorgesehen ist, welche unmittelbar nach Betätigung
der Betätigungshandhabe (9) eine Signalabgabe bewirkt.

4. Schloss nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Alarmvorrichtung (50) aus einem in einer Hülse (54) gegen die Kraft einer
Feder (51) verschiebbar angeordneten Magneten (52) besteht, der mit einem Magnetfeldsensor (53) zur Signalab-
gabe zusammenwirkt.

5. Schloss nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetfeldsensor (53) im Schließblech (4) auf der Rahmenseite der Tür
angeordnet ist.

6. Schloss nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Alarmvorrichtung (50) aus einem in einer Hülse (54) gegen die Kraft einer
Feder (51) verschiebbar angeordneten Magneten (52) besteht, wobei am Magneten (52) eine Zugstange (55) mit
einem Zugkopf (56) angeordnet ist, der mit dem Fortsatz (57) des Drückerhebels (12) zusammenwirkt, wobei die
Zugstange (55) in unbetätigter Ruhestellung der Betätigungshandhabe (9) den Magneten (52) gegen die Kraft der
Feder (51) in der Hülse (54) hält.

7. Schloss nach Anspruch 3
dadurch gekennzeichnet, dass durch die Betätigung der Betätigungshandhabe (9) einen Voralarm bewirkt wird,
wobei eine unmittelbare Signalabgabe der Alarmvorrichtung (50) und/oder eine zeitverzögerte Freigabe des Schlos-
ses (1) durch die Zeitverzögerung (49) erfolgt.

8. Schloss nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitverzögerung (49) rein mechanisch ausgebildet ist.

(fortgesetzt)

58 Zylinder
59 Kolben
60 Zugstange
61 Mitnehmer
62 Feder
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Claims

1. Lock (1) having a lock mechanism, which controls a latch (8) and/or a bolt (7), and having an actuating handle (9),
which is coupled to the lock mechanism for actuation of the latch (8) and/or of the bolt (7) by means of at least one
storage spring (15), wherein the storage spring (15) is charged by the actuation of the actuating handle (9), and
having a release device, by means of which the energy stored in the storage spring (15) is released in order to
actuate the lock mechanism in the opening direction, and wherein a time-delay device (49) is provided and said
device, following actuation of the actuating handle (9), delays the release of the energy stored in the storage spring
(15) for the purpose of actuating the lock mechanism,
characterized in that
the actuating handle (9) is connected to a handle follower (10), which has a handle disc (11, 11’) and a handle lever
(12) with an extension (57), it being possible for said handle lever to be displaced in relation to the handle disc (11,
11’), and in that the time-delay device (49) is formed from a damping element with a piston (59), which is guided
in a cylinder (58) and is subjected to the action of a spring (62), wherein the piston (59) has arranged on it a pull
rod (60), on which is arranged a driver for triggering a rocker switch (34, 34’) for releasing the lock (1).

2. Lock according to Claim 1,
characterized in that the pull rod (60) of the time-delay device (49) interacts, by means of a pull head (56), with
the extension (57) of the handle lever (12), wherein, in the non-actuated, rest position of the actuating handle (9),
the pull rod (60) retains the piston (59) in the cylinder (58) counter to the force of the spring (62) .

3. Lock according to Claim 1,
characterized by the provision of an alarm means (50), which emits a signal immediately once the actuating handle
(9) has been actuated.

4. Lock according to Claim 3,
characterized in that the alarm means (50) comprises a magnet (52), which is arranged in a sleeve (54) such that
it can be displaced counter to the force of a spring (51) and which interacts with a magnetic-field sensor (53) for
signal-emitting purposes.

5. Lock according to Claim 4,
characterized in that the magnetic-field sensor (53) is arranged in the closure panel (4) on the frame side of the door.

6. Lock according to Claim 3 or 4,
characterized in that the alarm means (50) comprises a magnet (52), which is arranged in a sleeve (54) such that
it can be displaced counter to the force of a spring (51), wherein the magnet (52) has arranged on it a pull rod (55),
with a pull head (56), which interacts with the extension (57) of the handle lever (12), wherein, in the non-actuated,
rest position of the actuating handle (9), the pull rod (55) retains the magnet (52) in the sleeve (54) counter to the
force of the spring (51).

7. Lock according to Claim 3,
characterized in that the actuation of the actuating handle (9) effects a pre-alarm, wherein the time-delay device
(49) results in the alarm means (50) immediately emitting a signal and/or in time-delayed release of the lock (1).

8. Lock according to Claim 1,
characterized in that the time-delay device (49) is of purely mechanical design.

Revendications

1. Serrure (1), avec un mécanisme de serrure commandant un pêne (8) et/ou un verrou (7), avec une poignée d’ac-
tionnement (9), qui est couplée au mécanisme de serrure pour actionner le pêne (8) et/ou le verrou (7) au moyen
d’au moins un ressort d’accumulation (15), dans laquelle le ressort d’accumulation (15) est chargé par l’actionnement
de la poignée d’actionnement (9), et avec un dispositif de libération, qui libère l’introduction de l’énergie accumulée
dans le ressort d’accumulation (15) pour l’actionnement du mécanisme de serrure dans le sens de l’ouverture, et
dans laquelle il est prévu un système de temporisation (49), qui retarde, après l’actionnement de la poignée d’ac-
tionnement (9), la libération de l’énergie accumulée dans le ressort d’accumulation (15) pour l’actionnement du
mécanisme de serrure, caractérisée en ce que la poignée d’actionnement (9) est reliée à un fouillot (10), qui
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présente un disque de fouillot (11, 11’) et un levier de fouillot (12) déplaçable par rapport au disque de fouillot (11,
11’) avec un prolongement (57), et en ce que le système de temporisation (49) est formé d’un élément d’amortis-
sement avec un piston (59) guidé dans un cylindre (58) et soumis à un ressort (62), dans laquelle une tige de traction
(60) est disposée sur le piston (59), sur laquelle est disposé un élément d’entraînement pour déclencher une bascule
de commutation (34, 34’) pour la libération de la serrure 1.

2. Serrure selon la revendication 1, caractérisée en ce que la tige de traction (60) du système de temporisation (49)
coopère au moyen d’une tête de traction (56) avec le prolongement (57) du levier de fouillot (12), dans laquelle la
tige de traction (60) dans la position de repos non actionnée de la poignée d’actionnement (9) maintient le piston
(59) contre la force du ressort (62) dans le cylindre (58).

3. Serrure selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’il est prévu un dispositif d’alarme (50), qui provoque
l’émission d’un signal immédiatement après l’actionnement de la poignée d’actionnement (9).

4. Serrure selon la revendication 3, caractérisée en ce que le dispositif d’alarme (50) se compose d’un aimant (52)
disposé dans une douille (54) de façon déplaçable contre la force d’un ressort (51), qui coopère avec un capteur
de champ magnétique (53) pour l’émission d’un signal.

5. Serrure selon la revendication 4, caractérisée en ce que le capteur de champ magnétique (53) est disposé dans
la têtière (4) sur le côté de châssis de la porte.

6. Serrure selon la revendication 3 ou 4, caractérisée en ce que le dispositif d’alarme (50) se compose d’un aimant
(52) disposé dans une douille (54) de façon déplaçable contre la force d’un ressort (51), dans laquelle une tige de
traction (55) avec une tête de traction (56) est disposée sur l’aimant (52), laquelle coopère avec le prolongement
(57) du levier de fouillot (12), dans laquelle la tige de traction (55) dans une position de repos non actionnée de la
poignée d’actionnement (9) maintient l’aimant (52) contre la force du ressort (51) dans la douille (54).

7. Serrure selon la revendication 3, caractérisée en ce que l’on provoque une pré-alarme par l’actionnement de la
poignée d’actionnement (9), dans laquelle il se produit une émission de signal immédiate du dispositif d’alarme (50)
et/ou une libération temporisée de la serrure (1) par le système de temporisation (49).

8. Serrure selon la revendication 1, caractérisée en ce que le système de temporisation (49) est réalisé de façon
purement mécanique.
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